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Im südfranzösischen Menton hat der Kongress
des internationalen PEN-Clubs stattgefunden.
Man hatte erwartet, dass er sich mit den Gründen

für den Absprung des sowjetischen Schriftstellers

Anatoli Kusnezow beschäftigen würde.
Aber der Fall wurde nicht einmal erwähnt. Und
ein Brief, den Kusnezow an den Kongress
geschickt hatte, wurde nicht verlesen.

Der PEN-Club will den Dialog mit den
kommunistischen Ländern nicht abbrechen lassen,
die übrigens an seinen Kongressen mit
regimegenehmen Delegationen vertreten sind. Unter Dialog

versteht diese Schriftstellervereinigung das
Gespräch mit jenen Machthabern, welche in den
betreffenden Ländern ihren Schriftstellern
vorschreiben, was sie zu sagen haben, und nicht
willfährige Schriftsteller in Konzentrationslager oder
Irrenhäuser sperren. Und weil bei diesem Dialog
mit dem Henker die Stimme des Opfers eine
ärgerliche Störung wäre, darf man ihr kein Gehör
verschaffen. Der PEN-Club fügt sich den Wünschen

der Vertreter faschistischer Methoden,
sofern diese, wie schon unter Hitler, im Namen
des Sozialismus angewandt werden. Bei dieser
Sachlage wäre es allerdings redlicher, das sowjetische

Vetorecht in den Statuten des Clubs auch
formell zu verankern. Aber vielleicht bedurfte es

der Moskauer Einsprache schon gar nicht, weil
die Delegierten auch von sich aus die Insubordination

eines Schriftstellers verachten. Denn für
sowjetische Dienstverweigerer kennt der westliche

Literat kein Pardon. cb
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Karikatur «Borba», Belgrad.

Von Mihajlov
zu Gluscevic
In Jugoslawien ist Zoran Gluscevic, Chefredaktor

der Zeitung «Knjizevne Novine», zu sechs

Monaten Gefängnis unbedingt verurteilt worden,

weil er in einem Artikel die Sowjetunion
beleidigt hatte. Es handelt sich um jenen Beitrag
über die CSSR-Okkupanten, den wir im ZB
Nr. 20 ausführlich besprochen hatten, nachdem
die betreffende Nummer von «Knjizevne
Novine» beschlagnahmt worden war.
Uebrigens hatte Gluscevics Stellungnahme der
offiziellen jugoslawischen Stellungnahme, wie sie

noch vor einem Jahr gültig gewesen war, durchaus

entsprochen. Damit wiederholt sich eine
Groteske, die sich schon 1965 abgespielt hatte,
als Mihajlov ins Gefängnis kam, weil er der
Sowjetunion das vorwarf, was ihr gut zehn Jahre
"Zuvor schon Tito vorgeworfen hatte, und erst
noch in viel massiverer Form (die Belege dazu

APAroiII JOBAHOBHH — Hjim

brachten wir in Nr. 10, 1965, S. 1: «Gez. Tito
und Mihajlov»).
Gluscevic wird für ein halbes Jahr eingesperrt,
weil er einen währen Sachverhalt beschrieb und
seine Meinung dazu kundtat. Was ist von der
jugoslawischen Justiz zu halten, die solches
unterdrückt? Es gibt zwei Möglichkeiten:
Entweder handelt es sich bei diesem Terrorurteil

um das freiwillige Verhalten eines souveränen

Staates. Dann bestünde kein, aber auch

gar kein Grund, die jugoslawische Justiz anders
zu beurteilen als etwa die griechische. Man
müsste in diesem Fall beispielsweise eine Staatsvisite

in Belgrad genauso kommentieren, wie
man gegebenenfalls eine entsprechende Staatsvisite

in Athen kommentiert hätte, und alles
andere wäre Pharisäertum.
Oder aber man war in Jugoslawien durch die
Sowjetunion zu einem solchen Verhalten gezwungen.

Dann aber darf man Jugoslawien nicht als
souveränen Staat behandeln, sondern als Opfer
einer politischen Aggression des sowjetischen
Imperialismus, und alle Empörung muss sich auf
diesen richten. Wo bleibt sie? cb
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